
 
 
 
§ 369 HGB Kaufmännisches Zurückbehaltungsrecht  
 
 
 
Absatz I 
 

Ein Kaufmann hat wegen der fälligen Forderungen, welche ihm gegen einen 
anderen Kaufmann aus den zwischen ihnen geschlossenen beiderseitigen 
Handelsgeschäften zustehen, ein Zurückbehaltungsrecht an den beweglichen 
Sachen und Wertpapieren des Schuldners, welche mit dessen Willen auf Grund 
von Handelsgeschäften in seinem Besitz gelangt sind, sofern er sie noch im 
Besitze hat, insbesondere mittels Konnossements, Ladescheins oder 
Lagerscheins darüber verfügen kann. Das Zurückbehaltungsrecht ist auch dann 
begründet, wenn das Eigentum an dem Gegenstande von dem Schuldner auf 
den Gläubiger übergegangen oder von einem Dritten für den Schuldner auf den  
Gläubiger übertragen, aber auf den Schuldner zurückzuübertragen ist.  
 
 

Absatz II 
  

Einem Dritten gegenüber besteht das Zurückbehaltungsrecht insoweit, als dem 
Dritten die Einwendungen gegen den Anspruch des Schuldners auf Herausgabe 
des Gegenstandes entgegengesetzt werden können.  

 
 
Absatz III 
 

Das Zurückbehaltungsrecht ist ausgeschlossen, wenn die Zurückbehaltung des 
Gegenstandes der von der Schuldner vor oder bei der Übergabe erteilten 
Anweisung oder der von dem Gläubiger übernommenen Verpflichtung in einer 
bestimmten Weise mit dem Gegenstande zu verfahren, widerstreitet.  

 
 
Absatz IV 
 

Der Schuldner kann die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts durch 
Sicherheitsleistung abwenden. Die Sicherheitsleistung durch Bürgen ist 
ausgeschlossen.  

 
 
 



 
 
 
§ 69 e UrhG Dekompilierung 
 
 
 
Absatz I  
 

Die Zustimmung des Rechtsinhabers ist nicht erforderlich, wenn die 
Vervielfältigung des Codes oder die Übersetzung der Codeform im Sinne des § 
69 c Nr. 1 und 2 unerläßlich ist, um die erforderlichen Informationen zur 
Herstellung der Interoperabilität eines unabhängig geschaffenen 
Computerprogramms mit anderen Programmen zu erhalten, sofern folgende 
Bedingungen erfüllt sind:  

 
1. Die Handlungen werden von dem Lizenznehmer oder von einer anderen 

zur Verwendung eines Vervielfältigungsstücks des Programms 
berechtigten Person oder in deren Namen von einer hierzu ermächtigten 
Person vorgenommen; 

 
2. die für die Herstellung der Interoperabilität notwendigen Informationen 

sind für die in Nummer 1 genannten Personen noch nicht ohne weiteres 
zugänglich gemacht.; 

 
3. die Handlungen beschränken sich auf die Teile des ursprünglichen  

Programms, die zur Herstellung der Interoperabilität notwendig sind.  
 
 

Absatz II 
 
 Bei Handlungen nach Absatz 1 gewonnene Informationen dürfen nicht 
 

1.  zu anderen Zwecken als zur Herstellung der Interoperabilität des 
unabhängig geschaffenen Programms verwendet werden.  

 
2. an Dritte weitergegeben werden, es sei denn, daß dies für die 

Interoperabilität des unabhängig geschaffenen Programms notwendig ist,  
 

3. für die Entwicklung, Herstellung oder Vermarktung eines Programms mit 
im wesentlichen ähnlicher Ausdrucksform oder für irgendwelche anderen 
das Urheberrecht verletzenden Handlungen verwendet werden.  

 
 
Absatz III 
 

Die Absätze 1 und 2 sind so auszulegen, daß ihr Anwendung weder die normale 
Auswertung des Werkes beeinträchtigt noch die berechtigten Interessen des 
Rechtsinhabers unzumutbar verletzt.  


